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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.01.1977

Norm

ABGB §970

Rechtssatz

Kommt es fallweise vor, daß Gäste den Zimmerschlüssel unter Mißachtung der bestehenden Anordnung, ihn in der

Rezeption abzugeben, an einem Türhaken aufhängen und hat der Gastwirt davon Kenntnis gehabt oder Kenntnis

haben müssen, so stellt die Unterlassung einer entsprechenden Anweisung an das Personal, in einem solchen Fall den

Schlüssel zur Rezeption zu bringen, ein Verschulden des Gastwirtes dar.
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